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VereinsBeratung 

Die BLSV-VereinsBeratung informiert 
 
 
Wie sind Schiedsrichter versichert? 
 
 
1. Sportversicherung ARAG 
 
Die Schiedsrichter der Fachverbände und Vereine des BLSV sind dann über 
den Sportversicherungsvertrag im vertragsgemäßen Rahmen versichert, 
wenn  

 sie einem Mitgliedsverein des BLSV angehören,  
 von diesem Verein dem BLSV namentlich gemeldet sind und  
 bei einer Sportveranstaltung eines Sportfachverbandes im BLSV oder bei 

einer von einem Sportfachverband genehmigten Veranstaltung eingesetzt 
werden.  

 
 
2. Gesetzliche Unfallversicherung  

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) 
 
Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und andere Personen, die Sportent-
scheidungen treffen, sind über die VBG nicht versichert. Dies gilt, solange 
diese Tätigkeit eine Vereinsmitgliedschaft voraussetzt und die Verbands-
statuten die Gestellung von Schiedsrichtern vorsehen. Eine solche Tätigkeit 
ist damit Ausfluss einer wenn auch besonderen Vereinsmitgliedschaft und im 
Übrigen dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zugänglich und damit nicht 
arbeitnehmerähnlich.  
 
Für diese Personen kann die freiwillige Ehrenamtsversicherung beantragt 
werden, sofern die Tätigkeit ehrenamtlich erfolgt. 
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